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NEWS

Vorzeitige Abschreibung
1. Allgemeines

Mit dem Konjunkturbelebungsgesetz 2009 wurde die Möglichkeit zur Vornahme einer vorzeitigen Absetzung für Abnutzung geschaffen. Bei körperlichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Jänner 2011 angeschafft oder hergestellt werden, kann im Jahr der Anschaffung oder Herstellung einschließlich der planmäßigen „normalen“ Abschreibung eine vorzeitige Abschreibung in Höhe von 30 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen werden.

2. Die Regelung im Überblick

Die vorzeitige Abschreibung gibt es für die Anschaffungs- und Herstellungskosten körperlicher Wirtschaftsgüter in den Kalenderjahren 2009 und 2010. Nicht begünstigt werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Grundstücken, Gebäuden, Mieterinvestitionen, Pkw und Kombis, ausgenommen bei gewerblicher Personenbeförderung und Fahrschulen. Ebenfalls nicht begünstigt werden gebrauchte Wirtschaftsgüter, wenn der Erwerb von verbundenen Unternehmen erfolgt.

Voraussetzung ist ferner, dass die Wirtschaftsgüter eine Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren haben. Die Besonderheit dieser vorzeitigen Abschreibung  besteht darin, dass sie immer 30 % beträgt und die planmäßige Abschreibung des ersten Jahres einschließt.

Ab dem zweiten Jahr ist die planmäßige Abschreibung fortzuführen. Die Halbjahresregelung bleibt bestehen. Die Differenz zu den 30% kann in Anspruch genommen werden. Daher erscheint eine Investition im zweiten Halbjahr vorteilhaft.

3. Beispiel

Anschaffungskosten einer Maschine € 150.000,00, Inbetriebnahme im April 2009, Nutzungsdauer 8 Jahre, das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die planmäßige Abschreibung beträgt jährlich € 18.750,00; die vorzeitige Abschreibung einschließlich der planmäßigen Abschreibung beträgt im Jahr 2009 € 45.000,00.

Abschreibungsverlauf:
Abschreibung im Jahr 2009: € 150.000,00 × 30 % = € 45.000,00

Restbuchwert am 31. 12. 2009: € 150.000,00 – € 45.000,00 = € 105.000,00

Abschreibung in den Jahren 2010 bis 2014: jeweils € 18.750,00 (€ 150.000,00 : 8)

Buchwert am 31. 12. 2014 nach Abschreibung: € 11.250,00

Abschreibung im Jahr 2015: € 11.250,00

Damit wird das Wirtschaftsgut bereits im Jahr 2015 voll abgeschrieben, statt wie im Falle ohne vorzeitige Abschreibung im Jahr 2016.

Aus der vorzeitigen Abschreibung entsteht ein Steuerstundungseffekt. Die geringere Steuerbelastung des Jahres 2009 wird im obigen Beispiel in den Jahren 2015 und 2016 durch eine höhere Steuerbelastung wettgemacht. 
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Außerdem:
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5. Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Bundesministerium für Finanzen
https://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/NeueGesetze/Konjunkturbelebungs_9298/_start.htm 
· Rechtsinformationssystem (RIS) der Republik Österreich

www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/ 
(Eingabe „EStG“ unter Titel/Abkürzung bzw. „7a“ unter Paragraf)
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